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I.  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1  

FIRMA, SITZ UND DAUER 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet 

Ströer SE. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Köln. 

(3) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

§ 2  

GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden 

Holding, d.h. die Zusammenfassung von Unternehmen, deren Beratung 

sowie die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben und 

Dienstleistungen für Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: 

(a) Werbung in Bezug auf Werbeträger jeglicher Form, insbesondere 

im Außen- und Onlinebereich durch die Bewirtschaftung der jewei-

ligen Werbeträger sowie die Vermittlung und Vermarktung von 

Werbeflächen einschließlich der (Weiter-) Entwicklung geeigneter 

Technologie, 

(b) Medien jeglicher Art, insbesondere im Onlinebereich, einschließlich 

des Betriebs und der Vermarktung von Online-Portalen für Informa-

tion, Kommunikation (einschließlich sozialer Netzwerke), Unterhal-

tung (einschließlich Videos und Spiele) und E-Commerce 

(einschließlich dem Vertrieb von Produkten sowie der Erbringung 

von Dienstleistungen aller Art). 



 

 3 

(2) Die Gesellschaft kann in den in Absatz 1 genannten Geschäftsbereichen 

auch selbst tätig werden, insbesondere alle damit im Zusammenhang 

stehenden Geschäfte und Maßnahmen vornehmen. Die Gesellschaft 

kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art im In- 

und Ausland beteiligen oder solche Unternehmen gründen, erwerben 

und veräußern; sie kann zu Anlagezwecken Beteiligungen an Unter-

nehmen aller Art gründen, erwerben, verwalten und veräußern und sich 

auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Die Gesellschaft darf 

Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, Bürgschaf-

ten oder Kredite gewähren, deren Verbindlichkeiten übernehmen oder 

sie auf andere Weise unterstützen. 

§ 3  

BEKANNTMACHUNGEN UND INFORMATIONSÜBERMITTLUNG 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können auch im Wege 

der Datenfernübertragung übermittelt werden. 

II.  

GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

§ 4  

HÖHE UND EINTEILUNG DES GRUNDKAPITALS 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 48.869.784,00 (in Wor-

ten: achtundvierzig Millionen achthundertneunundsechzigtausendsie- 

benhundertvierundachtzig Euro). 

(2) Es ist eingeteilt in 48.869.784 (in Worten: achtundvierzig Millionen acht-

hundertneunundsechzigtausendsiebenhundertvierundachtzig) nennwert-

lose Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Dies gilt auch bei 

Kapitalerhöhungen für die neuen Aktien, soweit nichts anderes be-

schlossen wird. 



 

 4 

(3) Das ursprüngliche Grundkapital von EUR 512.000,00 ist dadurch er- 

bracht worden, dass die im Handelsregister des Amtsgerichts Köln 

(HRB 25192) eingetragene Ströer Out-of-Home Media GmbH durch Ge-

sellschafterbeschluss vom 29. Mai 2002 formwechselnd in die Aktienge-

sellschaft umgewandelt worden ist. 

(4) Das Grundkapital der Ströer Media SE ist dadurch erbracht worden, 

dass die im Handelsregister des Amtsgerichts Köln (HRB 41548) einge-

tragene Ströer Media AG durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

18. Juni 2014 formwechselnd in eine Europäische Gesellschaft (Socie-

tas Europaea, SE) umgewandelt worden ist. 

 

§ 5  

GENEHMIGTES KAPITAL 2014 

(1) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 17. Juni 2019 einmalig 

oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR  18.938.495,00 (in Worten: 

achtzehn Millionen neunhundertachtunddreißigtausendvierhundert-

fünfundneunzig Euro) durch Ausgabe von bis zu 18.938.495 (in Worten: 

achtzehn Millionen neunhundertachtunddreißigtausendvierhundert-

fünfundneunzig) neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien gegen 

Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2014), jedoch höchstens bis zu dem Betrag und der Anzahl von Aktien, 

in dessen bzw. deren Höhe im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 

Formwechsels der Ströer Media AG in eine Europäische Gesellschaft 

(SE) gemäß Umwandlungsplan vom 30. April 2014 das genehmigte Ka-

pital gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung der Ströer Media AG noch vorhan-

den ist.  

(2) Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das ge-

setzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise gewährt werden, dass die 

neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 S. 1 

oder nach § 53b Abs. 1 S. 1, Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 

tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären mittelbar im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG zum Bezug 

anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das gesetzliche Bezugs-

recht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine oder meh-
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rere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals auszu-

schließen, 

(i) um Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszu-

nehmen; 

(ii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt, insbeson-

dere – aber ohne Beschränkung hierauf – zum Erwerb von Unter-

nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen; 

(iii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Aus-

gabebetrag der neuen Aktien den Börsenkurs der bereits börsenno-

tierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 

endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich im 

Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet 

und der auf die nach dieser Ziffer (iii) unter Ausschluss des Bezugs-

rechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien 

entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Aus-

übung. Auf diesen Höchstbetrag ist der anteilige Betrag des Grund-

kapitals anzurechnen, der auf neue oder eigene Aktien entfällt, die 

seit dem 18. Juni 2014 unter vereinfachtem Bezugsrechtsaus-

schluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausge-

geben oder veräußert worden sind, sowie der anteilige Betrag des 

Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, auf die sich Options- und/oder 

Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen oder 

Genussrechten beziehen, die seit dem 18. Juni 2014  in entspre-

chender Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben wor-

den sind; und/oder 

(iv) soweit dies erforderlich ist, um Inhabern von Optionsscheinen oder 

Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen oder Genussrech-

ten mit Wandlungs- oder Optionsrecht, die von der Gesellschaft 

oder von ihr abhängigen oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehenden 

Unternehmen ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Ak-

tien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 

Options- oder Wandlungsrechte oder nach Erfüllung der Wand-

lungspflicht zustünde. 

(3) Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte, den Ausgabebetrag, das für 

die neuen Aktien zu zahlende Entgelt und die sonstigen Bedingungen 

der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
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sichtsrats. 

(4) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur die 

Fassung betreffen, nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der 

Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital oder nach 

Ablauf der Ermächtigungsfrist vorzunehmen. 
 

§ 6  

BEDINGTES KAPITAL 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 11.776.000,00 durch 

Ausgabe von bis zu 11.776.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Diese bedingte Kapitalerhöhung gilt 

jedoch höchstens bis zu dem Betrag und der Anzahl von Aktien, in dessen 

bzw. deren Höhe im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Formwechsels der 

Ströer Media AG in eine Europäische Gesellschaft (SE) gemäß Umwand-

lungsplan vom  30. April 2014 die bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 6 der 

Satzung der Ströer Media AG noch nicht durchgeführt ist. Die bedingte Kapi-

talerhöhung dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläu-

biger von Wandelschuldverschreibungen und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der von der Hauptversammlung 

vom 13. Juli 2010 unter Tagesordnungspunkt 4 beschlossenen Ermächtigung 

von der Gesellschaft oder einem Beteiligungsunternehmen begeben werden. 

Die Ausgabe der neuen Stückaktien erfolgt zudem zu nach Maßgabe des vor-

stehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden 

Wandlungs- und Optionspreisen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit 

durchzuführen, wie von Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch gemacht 

wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre 

Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder 

eigene Aktien oder neue Aktien aus einer Ausnutzung eines genehmigten Ka-

pitals zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Stückaktien nehmen vom 

Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. 

Wandlungsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungspflichten entste-

hen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung mit Zustimmung des Aufsichts-

rats festzusetzen. 
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§ 6A 

BEDINGTES KAPITAL 2013 

(1) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.176.400 durch Ausgabe von bis zu 

Stück 3.176.400 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2013). Diese bedingte Kapitalerhöhung gilt jedoch 

höchstens bis zu dem Betrag und der Anzahl von Aktien, in dessen bzw. 

deren Höhe im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Formwechsels der 

Ströer Media AG in eine Europäische Gesellschaft (SE) gemäß Umwand-

lungsplan vom 30. April  2014 die bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 6A 

Abs. 1 der Satzung der Ströer Media AG noch nicht durchgeführt ist. Die 

bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Rech-

ten an die Inhaber von Aktienoptionsrechten aus dem Aktienoptionspro-

gramm 2013, zu deren Ausgabe der Vorstand mit Beschluss der 

Hauptversammlung vom 8. August 2013 ermächtigt wurde. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Ak-

tienoptionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversamm-

lung vom 8. August 2013 gewährt wurden, diese Aktienoptionsrechte 

ausüben und die Gesellschaft die Aktienoptionsrechte nicht durch Bar-

zahlung erfüllt. 
 

(2) Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an am Ge-

winn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein 

Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzge-

winns gefasst worden ist. 
 

(3) Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung festzulegen, es sei denn, es sollen Aktienoptionsrechte 

und Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben 

werden; in diesem Fall legt der Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest. 
 

(4) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2013 zu 

ändern. 
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§ 7  

INHABERAKTIEN, AKTIENURKUNDEN 

(1) Die Aktien werden als Inhaberaktien ausgegeben. 

(2) Die Form und den Inhalt von Aktienurkunden, etwaigen Gewinnanteils- 

und Erneuerungsscheinen setzt der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats fest. Die Aktienurkunden werden durch den Vorstand allein 

unterzeichnet. Das gleiche gilt für Schuldverschreibungen und Zins-

scheine. 

(3) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausge-

schlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung 

nach den Regeln einer Börse erforderlich ist, an der die Aktie zum Han-

del zugelassen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden aus-

zustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder mehrere Aktien 

(Sammelaktien) verkörpern. 

III.  

VERFASSUNG 

(1) Die Verfassung der Gesellschaft folgt dem dualistischen System. 

(2) Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand als Leitungsorgan, der 

Aufsichtsrat als Aufsichtsorgan und die Hauptversammlung. 

IV.  

DER VORSTAND 

§ 8  

ZUSAMMENSETZUNG UND GESCHÄFTSORDNUNG 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Im Übrigen be-

stimmt der Aufsichtsrat die konkrete Zahl der Mitglieder des Vorstands. 

Er kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden 

Vorsitzenden ernennen. 
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(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für einen Zeit-

raum von höchstens fünf Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zu-

lässig. 

(3) Die Beschlüsse des Vorstands werden, soweit nicht das Gesetz zwin-

gend eine größere Stimmenmehrheit vorschreibt, mit einfacher Stim-

menmehrheit gefasst. Stimmenthaltungen und nicht abgegebene 

Stimmen werden nicht als abgegebene Stimmen gewertet. Bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) Der Aufsichtsrat erlässt für den Vorstand eine Geschäftsordnung und 

legt hierin insbesondere auch Geschäfte fest, zu deren Vornahme die 

Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich ist. 

§ 9  

VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT 

(1) Die Gesellschaft wird gemeinsam durch zwei Vorstandsmitglieder oder 

durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten; 

Art. 9 Abs. (1) lit. c) ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 vom 

8. Oktober 2001 i.V.m. § 112 AktG bleibt unberührt. 

(2) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Vorstandsmit-

glieder einzelvertretungsbefugt sind. Der Aufsichtsrat kann einzelne oder 

alle Vorstandsmitglieder und zur gesetzlichen Vertretung gemeinsam mit 

einem Vorstandsmitglied berechtigte Prokuristen generell oder für den 

Einzelfall Befreiung von der Beschränkung des § 181 Alt. 2 BGB erteilen. 

§ 10  

ZUSTIMMUNGSPFLICHTIGE GESCHÄFTE 

(1) Die folgenden Geschäfte dürfen nicht ohne die vorherige Zustimmung 

des Aufsichtsrats ausgeführt werden: 

(a) Festlegung der Investitions- und Finanzplanung für das jeweils fol-

gende Geschäftsjahr (Budget); 

(b) Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender Geschäftsbereiche, 
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soweit dies für den Gesamtkonzern von wesentlicher Bedeutung 

ist; 

(c) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen, Unternehmensbetei-

ligungen sowie von Betrieben oder Betriebsteilen, wenn die Er-

werbskosten oder der Erlös bei einer Veräußerung im Einzelfall 

EUR 10 Mio. übersteigt; dies gilt nicht für Erwerb und Veräußerung 

innerhalb des Konzerns; 

(d) Abschluss, Änderung und Aufhebung von Unternehmensverträ-

gen. 

(2) Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass für weitere Arten von Geschäf-

ten oder bestimmte Maßnahmen der Geschäftsführung seine Zustim-

mung erforderlich ist. 

V.  

DER AUFSICHTSRAT 

§ 11  

ZUSAMMENSETZUNG, AMTSDAUER UND AMTSNIEDERLEGUNG 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptver-

sammlung gewählt werden. 

(2) Die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt für die Zeit bis zur Be-

endigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, längstens je-

doch für sechs Jahre. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in welchem die 

Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann eine 

kürzere Amtszeit bestimmen. Eine Wiederwahl ist möglich. 

(3) Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden Aufsichts-

ratsmitglieder Ersatzmitglieder bestellen, die nach näherer Bestimmung 

durch die Hauptversammlung Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn 

Aufsichtsratsmitglieder vorzeitig aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Das 

Aufsichtsratsamt des Ersatzmitglieds erlischt in diesem Fall mit Beendi-



 

 11 

gung der nächsten Hauptversammlung, die nach seinem Amtsantritt 

stattfindet, sofern auf dieser Hauptversammlung eine Ersatzwahl vorge-

nommen wird. Wird auf der Hauptversammlung keine Ersatzwahl vorge-

nommen, so verlängert sich die Amtszeit des Ersatzmitglieds bis zum 

Ende der Amtszeit des vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmit-

glieds.  

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied oder Ersatzmitglied kann sein Amt auch oh-

ne wichtigen Grund durch Erklärung in Textform gegenüber dem Vor-

stand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder, 

im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden des Aufsichts-

rats, seines Stellvertreters, unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

niederlegen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund 

bleibt hiervon unberührt. 

§ 12  

VORSITZENDER UND STELLVERTRETER 

(1) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die ordentliche Hauptversamm-

lung, mit deren Beendigung die Amtszeit der von der Hauptversammlung 

gewählten Mitglieder beginnt, in einer Sitzung, zu der es einer besonde-

ren Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte für die Dauer ihrer jeweili-

gen Amtszeit einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden. 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt 

aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche 

Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

(3) Sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter an der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben verhindert, so hat diese Aufgaben für die Dauer der Verhinde-

rung das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied zu übernehmen. 

§ 13  

EINBERUFUNG UND BESCHLUSSFASSUNG 

(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im Falle seiner Verhinderung, 

sein Stellvertreter berufen die Sitzungen des Aufsichtsrats ein und be-
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stimmen den Tagungsort. Die Einladung erfolgt in Textform (z.B. per 

Brief, Telefax oder E-Mail) an die dem Vorstand zuletzt bekannt gege-

bene Anschrift. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende auch fern-

mündlich einladen. 

(2) Die Einladung soll unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen erfolgen 

und die einzelnen Punkte der Tagesordnung angeben. In dringenden 

Fällen kann die Einberufungsfrist abgekürzt werden. Die Arbeitsunterla-

gen sollen den Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig, nach Möglichkeit zu-

sammen mit der Einladung zur Sitzung, zugesandt werden. Für die 

Berechnung der vorstehend angegebenen Frist ist jeweils die Absen-

dung der Einladung maßgebend. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder an 

der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der 

Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme ent-

hält. 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend 

etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen und nicht abgegebene Stimmen 

werden nicht als abgegebene Stimmen gewertet. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats (Stichent-

scheid); das gilt auch bei Wahlen. Falls kein Vorsitzender ernannt ist o-

der der Vorsitzende sich nicht an der Abstimmung beteiligt, gilt bei 

Stimmengleichheit ein Antrag als abgelehnt. 

(5) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden regelmäßig in Sitzungen ge-

fasst. Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen können auch 

mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels 

sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel, insbesondere per Vide-

okonferenz, erfolgen, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder an der Be-

schlussfassung teilnehmen oder wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

diese Art der Abstimmung anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrats 

dieser Art der Abstimmung innerhalb einer vom Vorsitzenden zu be-

stimmenden, angemessenen Frist widerspricht. 

(6) Abwesende Mitglieder des Aufsichtsrats können an Beschlussfassungen 

des Aufsichtsrats dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichts-

ratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Darüber 

hinaus können sie ihre Stimme während der Sitzung oder nachträglich 

innerhalb einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden 

angemessenen Frist fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels 
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sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per 

Videozuschaltung, abgeben, sofern kein anwesendes Mitglied des Auf-

sichtsrats dieser Art der Abstimmung widerspricht. 

(7) Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur 

Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willens-

erklärungen abzugeben. Der Vorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen für 

den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. Ist er verhindert, hat sein Stellver-

treter diese Befugnisse. 

(8) Über jede Sitzung des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, 

die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind Ort 

und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesord-

nung, der wesentliche Inhalt der Verhandlung und die Beschlüsse des 

Aufsichtsrats wiederzugeben. Beschlüsse außerhalb von Sitzungen 

werden vom Vorsitzenden schriftlich festgehalten, und diese Nieder-

schrift ist allen Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich zuzuleiten. 

§ 14  

GESCHÄFTSORDNUNG DES AUFSICHTSRATS; SATZUNGS-

ÄNDERUNGEN 

(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung im Rahmen der ge-

setzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung. 

(2) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die 

nur deren Fassung betreffen. 

§ 15  

VERGÜTUNG 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird von der Hauptversamm-

lung bewilligt. 
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VI.  

HAUPTVERSAMMLUNG 

§ 16  

ORT UND EINBERUFUNG 

(1) Die Hauptversammlung wird, soweit dazu nicht andere Personen von 

Gesetzes wegen befugt sind, durch den Vorstand einberufen. Sie findet 

nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der Gesellschaft, am Sitz 

einer deutschen Wertpapierbörse oder in einer deutschen Stadt mit 

mehr als 100.000 Einwohnern statt. 

(2) Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag einzuberu-

fen, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre vor der Hauptversammlung 

anzumelden haben (vgl. § 17). Bei der Berechnung der Frist ist der Tag 

der Einberufung und der Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre 

vor der Hauptversammlung anzumelden haben, nicht mitzurechnen. 

§ 17  

TEILNAHME AN / ÜBERTRAGUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts werden nur diejenigen Aktionäre zugelassen, die sich rechtzeitig 

vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

nachweisen. 

(2) Die Anmeldung muss der Gesellschaft oder einer für sie empfangsbe-

rechtigten Stelle unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adres-

se in Textform (§ 126b BGB) mindestens sechs Tage vor der 

Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung zur Hauptversammlung 

kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. 

(3) Der Nachweis der Berechtigung hat durch einen in Textform (§ 126b 

BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweis des 

Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut zu erfolgen. Der Nach-

weis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung 

zu beziehen (Record Date) und muss der in der Einberufung bestimmten 
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Stelle mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In 

der Einberufung zur Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen zu 

bemessende Frist vorgesehen werden. 

(4) Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmel-

dung bzw. des Nachweises sind bei der Berechnung der Fristen nicht 

mitzurechnen. Die Einzelheiten zur Anmeldung und zum Nachweis wer-

den mit der Einberufung zur Hauptversammlung bekannt gemacht. 

(5) Der Vorsitzende der Hauptversammlung ist berechtigt, die Bild- und 

Tonübertragung der Hauptversammlung über elektronische Medien in 

einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzulassen, sofern dies in 

der Einberufung zur Hauptversammlung angekündigt wurde. 

§ 18  

STIMMRECHT 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Der Be-

vollmächtigte kann auch ein von der Gesellschaft benannter Stimm-

rechtsvertreter sein. Soweit nicht gesetzliche Vorschriften oder die 

Gesellschaft in der Einberufung Erleichterungen vorsehen, ist die Voll-

macht in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen. 

(3) Der Vorstand kann in der Einberufung zur Hauptversammlung vorsehen, 

dass Aktionäre ihre Stimmen auch ohne an der Versammlung teilzu-

nehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abge-

ben dürfen (Briefwahl). 

§ 19  

VORSITZ IN DER HAUPTVERSAMMLUNG 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Auf-

sichtsrats, im Falle seiner Verhinderung ein vom Vorsitzenden bestimm-

tes Aufsichtsratsmitglied. Ist kein Aufsichtsratsmitglied vom Vorsitzenden 

des Aufsichtsrats bestimmt oder auch dieses Mitglied verhindert, so be-

stimmen die Mitglieder des Aufsichtsrats aus ihrer Mitte den Vorsitzen-
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den der Hauptversammlung. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge 

der Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung. 

(3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs 

zeitlich angemessen zu beschränken und Näheres dazu zu bestimmen. 

§ 20  

BESCHLUSSFASSUNG 

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende Vor-

schriften der Verordnung (EG) 2157/2001 vom 8. Oktober 2001, des Aktienge-

setzes oder anderer gesetzlicher Vorschriften oder diese Satzung etwas 

Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Für einen Beschluss über die Änderung der Satzung genügt die einfa-

che Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern mindestens die Hälfte des 

Grundkapitals vertreten und nicht gesetzlich zwingend eine höhere Mehrheit 

vorgeschrieben ist. Soweit das Aktiengesetz außerdem zur Beschlussfassung 

eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vor-

schreibt und auf die SE Anwendung findet, genügt, sofern dies gesetzlich zu-

lässig ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. 

VII.  

JAHRESABSCHLUSS 

§ 21  

GESCHÄFTSJAHR, RECHNUNGSLEGUNG 

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den 

Jahresabschluss für das vergangene Geschäftsjahr (Bilanz nebst Ge-

winn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht sowie 

den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht aufzustellen und 

unverzüglich nach der Aufstellung dem Aufsichtsrat und dem vom Auf-

sichtsrat beauftragten Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der 

Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Haupt-

versammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. 
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(3) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vor-

schlag für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie den Konzernab-

schluss und den Konzernlagebericht zu prüfen und über das Ergebnis 

schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht 

innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, 

dem Vorstand zuzuleiten. Am Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat 

zu erklären, ob er den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und 

Konzernabschluss billigt. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jah-

resabschluss, ist dieser festgestellt. 

§ 22  

VERWENDUNG DES JAHRESÜBERSCHUSSES 

(1) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können 

sie Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinn-

rücklagen einstellen. Sie sind darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträ-

ge bis zu 100 % des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen 

einzustellen, solange und soweit die anderen Gewinnrücklagen die Hälf-

te des Grundkapitals nicht übersteigen und auch nach der Einstellung 

nicht übersteigen würden. 

(2) Bei der Errechnung des gemäß Absatz (1) in andere Gewinnrücklagen 

einzustellenden Teils des Jahresüberschusses sind vorweg Zuweisun-

gen zur gesetzlichen Rücklage und Verlustvorträge abzuziehen. 

§ 23  

GEWINNVERWENDUNG UND MAßSTAB FÜR DIE 

GEWINNBETEILIGUNG DER AKTIONÄRE 

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus 

dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. 

(2) Die Hauptversammlung kann neben oder anstelle einer Barausschüttung 

auch eine Ausschüttung von Sachwerten beschließen, wenn es sich bei 

den auszuschüttenden Sachwerten um solche handelt, die auf einem 

Markt im Sinne von § 3 Abs. 2 AktG gehandelt werden. 

(3) Die Gewinnanteile der Aktionäre bestimmen sich nach ihren Anteilen am 
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Grundkapital. 

(4) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung abweichend von 

§ 60 Abs. 2 S. 3 AktG bestimmt werden. 

(5) Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrates im Rahmen des § 59 AktG eine Abschlagsdividende 

an die Aktionäre ausschütten. 

 

VIII.  

GRÜNDUNGS-/UMWANDLUNGSKOSTEN; SALVATORISCHE KLAUSEL 

(1) Die Kosten der formwechselnden Umwandlung der Ströer Media AG in 

die Ströer Media SE trägt die Gesellschaft in Höhe eines geschätzten 

Gesamtbetrages von bis zu EUR 3 Mio. 

(2) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung ganz oder in 

Teilen nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit 

der Satzung im Übrigen hiervon nicht berührt. 

 
- - - -  


